Wien, am ……………….
An die Hausverwaltung (An den Vermieter)
…………………………………..
…………………………………..
………….. Wien

Betrifft: Vorzeitiges Wertsicherungsschreiben für das Objekt ……………………………………………… (genaue Adresse der Wohnung)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Bekanntlich bin ich Mieter:in des im Betreff genannten Mietobjektes. 

Sie haben mir ein mit …………….. [Datum, das auf dem Wertsicherungsschreiben vermerkt ist] datiertes Schreiben übermittelt, in dem ich aufgefordert werde, aufgrund der vertraglich vereinbarten Wertsicherung 
ab dem ……………. [Datum, zu dem der Hauptmietzins angehoben wird] einen erhöhten Hauptmietzins zu bezahlen. 
Die Erhöhung (Unterschied zwischen bisherigem Hauptmietzins und neuem Hauptmietzins) beträgt nach Ihren Angaben monatlich € ….., ohne Umsatzsteuer. 

Mein Mietverhältnis fällt jedoch in den Anwendungsbereich des Mieten-Wertsicherungsgesetzes (MieWeG), das am 1.Jänner 2026 in Kraft getreten ist. Gemäß § 1 Abs 2 Z 1 und Abs 4 MieWeG darf der Hauptmietzins für alle Mietverhältnisse im Anwendungsbereich des MieWeG frühestens im April eines jeden Jahres angehoben werden. Das gilt auch schon für das Jahr 2026.

Da Ihrerseits jedoch eine frühere Anhebung (vor April 2026) verlangt bzw durchgeführt wurde, gehe ich davon aus, dass es sich um einen Irrtum bzw ein Versehen handelt. Die Anhebung um den oben genannten Betrag ist/war nicht rechtens.

Ich bitte daher bis längstens ……………….. [Datum ca 2 Wochen in der Zukunft] 
· um Bestätigung, dass das Anhebungsschreiben als gegenstandslos zu betrachten ist, und 
· um Übersendung einer korrigierten Vorschreibung. 
Sollten Sie mir die erhöhte Miete bereits vom Konto abgebucht haben, bzw sollte ich die erhöhte Vorschreibung bereits bezahlt haben, ersuche ich um Rückzahlung bzw Gutschrift des Anhebungsbetrages.


Mit freundlichen Grüßen

[Unterschrift] 
